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JV° 35.

Berner Schulblatt
Organ der freisinnigen bernischen Lehrerschaft.

Erscheint jeden Samstag. Bern, den 28. Juni 1883. Sechszehnter Jahrgang.

Abonnementspreis: Jährlich Fr. 5. 20, halbjährlich Fr. 2. 70 franko durch die ganze Schweiz. — Einrücknngsgebnhr: Die zweispaltige
Petitzeile oder deren Baum 20 Cts. — Bestellungen: Bei allen Postämtern, sowie bei der Expedition in Bern und der Kedaktion in Thun

Sommerschule und Schillgesetzentwurf.

Höchst wahrscheinlich hat der 3. Jnni einen dicken
Strich durch den Entwurf zum neuen Primarschnlgesetz
gemacht. Die Verfassungsrevision wird nun viel Zeit in
Anspruch nehmen und manche Kraft vom Schulgesetz
entfernen. Hoffen wir aber, der „Entwurf" werde gleichwohl

nicht unters Eis gedrückt, die äussere Reorganisation
der hernischen Schulverhältnisse werde trotz aSem nicht
mehr lange auf sich warten lassen! Wir Lehrer dürfen
die Angelegenheit jedenfalls nicht einen Augenblick aus
den Augen verlieren. Unsere Stellung gibt uns das Recht
und die Pflicht, bei Erlass eines Schulgesetzes ein Wort
mitzusprechen. Wir sollen unsere Gedanken einander bei
jeder Gelegenheit mitteilen, alles prüfen, das Gute behalten
und schliesslich unsere Wünsche höhern Orts kund tun.
Auch ich möchte heute auf den Plan treten und den
werten Kollegen eine teilweise Umgestaltung der Sommerschule

vorschlagen. Ich verhehle mir nicht, dass meine
Ansichten bei einem Teil der Lehrerschaft auf Widerstand
stossen werden; eine Diskussion darüber mag immerhin
am Platze sein.

Dass die vielen und langen Ferien auch etwas zum
bernischen Schulelend beitragen, ist allgemein anerkannt.
Ein grosser Teil der hernischen Bevölkerung beschäftigt
sich mit Landwirtschaft. Da würde aber ein Gesetz,
das die Ferien allzusehr beschränken wollte, kaum zur
Annahme gelangen. Es liegt also nicht in der Macht
des Gesetzgehers, in diesem Punkte wesentlich
einzuschneiden. Etwas lässt sich freilich tun und sollte getan
werden. Das wird auch von Herrn Erziehnngsdirektor
Dr. Gobat anerkannt; schreibt ja sein „Entwurf" in § 82
eine Vermehrung der Sommerschule von 4 Wochen vor.
Mehr wird sich kaum tun lassen; einige Synoden furchten,
wie's scheint, jetzt schon, das möchte böses Blut machen.
Anderwärts könnte aber das Gesetz tiefer einschneiden,
als das bei dem „Entwurf" geschieht; ich denke an die
Verteilung der Sommerschule. Denn mehr als die vielen
sind die langen Ferien einem guten Gedeihen der Schule
hinderlich. Ganz besonders sollte dem Znsammendrängen
der Sommerschule auf wenige Monate der Riegel gestossen
werden. Gibt es ja zahlreiche Schulen, die Mitte oder
spätestens Ende Juni geschlossen werden. Fast vier Monate
lang sehen die Kinder kein Buch keinen Griffel, keine
Feder! Und wenn ein Halbtag über das gesetzliche
Minimum Schule gehalten worden ist, so wird er
wohlweislich im folgenden Semester „verrechnet." Vielerorts
hasten und jagen die Lehrer, als oh es eine Sünde wäre,

wenn sie ihre 72 Soramerschulhalbtage nicht am frühesten
gehalten hätten. Bald Jieiats dann im Nachbardorfe:
Was ists wieder einmal mit unserem Schulmeister, dass
der nicht „fertig" wird In X. Y. etc. haben sie schon
lange Ferien! — Im nächsten Jahr nimmt dieser sich in
Acht, dass er ja recht früh den 72. „Kritz" machen kann.
Eher hält er einen vollen Drittel der Sommerschule bereits
im April, als dass er sich eine Bemerkung von irgend
einem Gemeindeglied zuziehen möchte.

Diesem Unfog sollte endlich gesteuert werden und
zwar durch das Gesetz, da, wie die Erfahrung zeigt, die
Schulkommissionen nur ausnahmsweise willens sind,
demselben entgegen zu treten. Was in der kurzen, auf
wenige Wochen zusammen gedrängten Sommerschule allenfalls

gelernt wurde, verfliegt während den mehr als
dreimonatlichen Herbstferien ganz sicher und noch mehr dazu.
Man denke nur an das erste Schuljahr. Das neue Schulgesetz

sollte desshalb genaue Bestimmungen enthalten
über Anfang und Ende des Schuljahres, der Frühlingsund

Herbstferien. Statt der §§ 77 bis 84 des „Entwürfe"
würde ich folgende Bestimmungen vorziehen:

Die Schulzeit dauert 9 Jahre. Das Schuljahr beginnt
mit dem 1. Mai und endet mit dem 10. April. Ferien:
10. April bis 1. Mai, im Sommer bis auf fünf Wochen
(diese werden von der Schulkommission festgesetzt und
vom 10. September bis zum 20. Oktober bez. 1. November
(für die Oberschule). Unterrichtsstunden im Winter: I.
Schuljahr höchstens 20, II. und HI. Schuljahr 24, IV.
his TX, Schuljahr 27 und im Sommer: I. Schuljahr 20,
11. his VI. Schuljahr 24, VII. his IX. Schuljahr 18.
(Überall Turnen und Arbeitsschule inbegriffen). — Mit
Ausnahme des I. Schuljahres sind je 18 Stunden auf den

Vormittag zu verlegen. Die Verteilung der übrigen
Stunden auf bestimmte Nachmittage ist Sache der
Schulkommission ; jedoch darf die Schulzeit für die gleichen
Schüler ununterbrochen nicht mehr als drei Stunden dauern,
oder eine vierte sei Turnstunde. — Ausnahmsweise kann
der Regierungsrat den Schulgemeinden gestatten, die Schulzeit

auf nur acht Jahre anzusetzen, dann sind aber die
Mädchen gehalten, die Arbeitsschule noch ein weiteres
Jahr zu besuchen. In diesem Falle dürfen die jährlichen
Ferien nicht mehr als 6 Wochen betragen.

So wäre es möglich, hauptsächlich auf der Unter-
und Mittelstufe Sommer- und Winterschule nicht unwesentlich

zu vermehren, und doch würde sowohl die
landwirtschaftliche als auch die iudustrielle Bevölkerung
berücksichtigt. Die wichtigsten Feldarbeiten, an denen sich
Schulkinder mit Erfolg beteiligen können, fallen im
grössten Teil des Kantons in die zweite Hälfte April,
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im Heuet, Ernte und Emdet und in die Zeit von Mitte
September bis Mitte Oktober. Während dieser Zeit hätten
alle Schüler Eerien (14 resp. 15 Wochen). Die Schulzeit

wäre also ungefähr dieselbe, wie sie der „Entwurf"
vorsieht. Dagegen würde die Sommerschule besser
verteilt, und die Herbstferien, immer noch zu lang, würden
um die Hälfte reduzirt. Und das wäre zu erreichen ohne
Schädigung der landwirtschaftlichen „Interessen".
Selbstverständlich bleibe den Gemeinden freigestellt, eine
Vermehrung der Schulzeit, sowohl an Wochen, als auch an
wöchentlichen Stunden (im Sommer) zu beschliessen, nicht
aber eine Verminderung. Es müsste ferner strenge darauf
gehalten werden, dass das Sommersemester nicht vor dem
10. September geschlossen würde.

Ich habe bereits die Erfahrung gemacht, dass die
Lehrer vielfach gegen eine so genaue Festsetzung der
Schulzeit sind, weil sie fürchten, die Absenzen könnten
sich unverhältnismässig vermehren. Ich glaube, mit
Unrecht. Ich habe fünf Jahre lang ausserhalb des Kantons
Bern, bei ähnlichen Gesetzesbestimmungen und bei ziemlich
strenger Ahndung der unentschuldigten Abwesenheiten,
Schule gehalten und fühlte mich ganz wohl dabei.
Strafanzeigen hatte ich äusserst selten einzureichen. Anlässlich
der letzten Frühlingsprüfung habe ich alle
Absenzenkontrollen einer ganzen Kirchgemeinde mit acht Schul-
klassen einer genauen Durchsicht unterworfen und habe
gefunden, dass da im letzten Wintersemester nach den
Bestimmungen des erwähnten Gesetzes über 500
Strafanzeigen hätten gemacht werden müssen. Bei dieser
Sachlage sind freilich die laut gewordenen Bedenken und
Befürchtungen zu begreifen. Wenn aber nachlässigen Eltern
durch strengere Bestrafung unbegründeter
Schulversäumnisse einmal gezeigt sein wird, dass der Schulbesuch
wirklich ein obligatorischer ist, so wirds auch hierin besser
werden. Gibt es ja überall Eltern, welche ihre Kinder
nicht zur Schule schicken, nur weil dieselben nach dem
Gesetz aussetzen dürfen und nicht, weil sie absolut zu
Hülfeleistungen nötig sind. Wenn einmal mit dem
Absenzenschlendrian aufgeräumt wird, wenn der Schulbesuch
wirklich obligatorisch erklärt ist, so dürfen wir auch
Vorschriften aufstellen, welche die Schulzeit regeln.

Einige Lehrer stossen sich auch an der Stundenzahl
der verschiedenen Schulklassen, die übrigens auch der
„Entwurf" vorsieht. Sie verursacht durchaus keine Störung.
Am Morgen sind alle Kinder zu gleicher Zeit in der
Schule; in der zweiten (der Haupt-) Pause wird das I.
Schuljahr entlassen, Nachmittags nach der zweiten Stunde
auch die H. und IH. Klasse. Im Sommer bleiben
Nachmittags die „Grossen" aus und der Lehrer kann sich um
so eingehender mit den übrigen beschäftigen.

Dass schliesslich in mehrfach getrennten Schulen
die Oberlehrer etwas weniger Schulhalbtage hätten, als
die übrigen, dürfte nicht so unbillig erscheinen, wenn
man bedenkt, dass sie auch von Korrektur und Vorbereitung

am meisten in Anspruch genommen werden. Vielleicht
könnten sich dann auch viele Gemeinden entschliessen,
die alte Übung, den Oberlehrer finanziell so viel günstiger
zu stellen, mehr und mehr ausser Acht zu lassen und
allen Lehrern die gleiche Besoldung zuzusprechen. Die
oft allzugrosse Konkurrenz auf Oberschulen müsste dann
etwas verschwinden; dafür würden aber viele gute Elemente
auf der Mittelstufe verbleiben und das wäre nur von
Vorteil.

f Christian H-öthlisherg-er.
Ach sie haben einen guten Mann begraben
Und uns war er mehr.

Die schbchte, heimelige, milde Friedensgestalt weilt nicht mehr
unter uns, und obwohl uns sein Heimgang mit tiefem Schmerze erfüllt,
gönnen wir ihm die ewige Buhe von Herzen, hat er doch 61 Jahre
mit Treue und grossem Segen im Weinberge des Herrn gelebt und
gewirkt.

Es ist dem Manne gut, dass er sein Joch in der Jugend trage,
das bewährte sich auch im Leben des Heimgegangenen. Der Bach
seines Lehens, der später so still und friedlich Segen und Erquickung
spendend dahin floss, musste sich erst durch rauhe Felsen, durch viele
Hindernisse Bahn brechen.

Auf den Emmenthaler Bergen in der Gemeinde Hasle in einem
einfachen Weherhäuschen wurde unser seliger Freund am 14. März
1805 geboren. Sein Vater, ein armer Leinweber mit 9 Kindern
gesegnet, pflegte hei Tanzbelustigungen mit der Geige aufzuspielen und
wurde dabei öfter zu Trunk und Spiel verleitet. Christian machte
später seinen ganzen Einfluss auf den Vater geltend und dieser bereute
unter heissen Tränen, seine Familie vernachlässigt zu haben und
wurde ein fleissiger rechtschaffener Mann.

Unser Christian mochte oft sein dürftiges Brod mit Tränen
essen. Da wurde dann die Schule ihm zur lieben, trauten Heimat.
Der Lehrer auf dem Biglenberge verstand es meisterlich, sein Herz
zu erwärmen, seinen Geist zu wecken und den festen Entschluss in
ihm zu reifen, dem einst der edle Pestalozzi die Worte lieh: „Ich
will Schulmeister werden". Obwohl der Vater des Bestimmtesten
erklärte, er werde keinen Kreuzer zu seiner Lehre beitragen, konnte er
dennoch mit Hülfe der Gemeinde Langnau und mit 2 am Webstuhl
wohlverdienten Batzen in der Tasche am 22. Juli 1822 bei Herrn
Schneider, der auf dem Berge bei Lagnau eine Erziehungsanstalt leitete,
einen Lehrerkurs mitmachen. Von dem hlos 3 monatlichen Lehrerkurs
hat der Verblichene allezeit mit grosser Liebe gesprochen und Herrn
Schneider ein warmes, dankbares Herz bewahrt.

Im nämlichen Jahre noch trat er an der Schule zu Ilfis hei
Langnau in's Lehramt ein. Hier konnte er die Leiden und Freuden
des Schulmeisters, wie sie Jeremias Gotthelf so anschaulich und
ergreifend darstellt, durchleben. Die Schulen des dortigen Amtsbezirkes
zählten damals je 124 Kinder durchschnittlich, die Besoldung betrug
12 bis 20 Kronen. Die Kinderzahl gross, die Besoldung klein

Ehe er seine erste Besoldung erhielt, richtete er eine dringende
Bitte an seinen Vater, er möchte ihm doch durch den Boten 2 Batzen
schicken, da er gar nichts habe um Papier und Feder sich anzuschaffen.

Im Frühjahr beim Examen erschien endlich der Gemeindevorsteher,
legte die paar Kronen Lohn mit gewichtiger Miene auf den Tisch,
mit den Worten: „Da Schulmeister, viel Geld, viel Geld!" Unser
Freund liess sich dnrch die Entbehrungen die Geistesfrische und den
fröhlichen Mut nicht rauben und betrieb auch munter den zu dieser
Zeit in den Schulen neu eingeführten Gesangunterricht.

Wie er den Lehrerstand hochachtete, geht ans Folgendem hervor.
Er schrieb damals: „Mit den nötigen Kenntnissen, Fleiss und gutem
Willen, soll und muss der Lehrer sich der Uusträflichkeit vor Gott
und der Welt und guter Sitten befleissen, damit er den Kindern und
allen denen, so auf ihn achten, mit einem erbaulichen und christlichen
Lebenswandel vorgehe.

Bei seinem Umzug von Hfls nach Walperswyl im Jahre 1828
schrieb ihm noch ein College in's Stammbuch die Verse, die trefflich
auf unsern Freund passen:

„Die Schäflein, die du weidest mit deinem Unterricht,
Sie sehen nun nach dir und wünschen Dich zurück.
Sie waren hier um Dich in stiller guter Buh
Und hörten mit Vergnügen dem Unterrichte zu.
Du lerntest sie gut singen mit grosser Müh und Fleiss,
Das ist nun ihre Freude und auch des Schöpfers Preis."

Die 5 Jahre seines Schuldienstes im Walperswyl waren für ihn
Jahre schwerer Prüfung. Hoch gingen die Wogen der politischen
Bewegung und auch der bekannte Seminarstreit zwischen Fellenberg
und Langhans warf seine Wellenschläge bis nach Walperswyl. Wer
sollte glauben, dass unser stiller, friedliebender Freund in den letzten
Monaten seines Aufenthaltes in Walperswyl nur mit der Pistole in
der Tasche des Abends ausging und dass in einer benachbarten
Gemeinde einst ein Freund ihn mit Gewalt in sein Haus zog, weil ein
Feind mit geladener Pistole ihm auflauerte! Dass er aber in den

Herzen der Kinder lebte, beweist das uns aufbehaltene Wort eines
Schülers an ihn: „Wer reinen Herzens ist wird in den Prüfungen
und oft harten Schlägen dieses Erdenlebens nicht verzagen, sondern

voll Vertrauen und Liebe auf Gott, seinen gütigen Vater blicken, der
ihn eben dadurch läutern und zu seinem wahren Glücke führen will".
Die WTalperswyler sahen später ihr Unrecht ein und äusserten: „ Sie

haben einen Staar fliegen lassen, um einen Sperling zu bekommen".
Mit dem Zeugnisse, dass er, sowohl hinsichtlieh seiner Kenntnisse

als seines anspruchslosen, bescheidenen, rechtschaffenen und sittlichen
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Wandels und Charakters wegen einer der ausgezeichnetsten Schullehrer
im Lande sei, trat er am 20. Mai 1833 in das Lehramt an der Matte;
zuerst als Lehrer an einer Knabenklasse, aber bereits nach 2 Jahren
als Oberlehrer an der Mädchenabteilung ein. Seine beste Manneskraft,

ja noch seine letzten Kräfte hat er in stiller, unwandelbarer
Treue in 41jährigem Dienste und in 9jähriger Leitung unserer Mattenschule

gewidmet.
Hier fand er auch im Jahr 1835 seine ihm treu ergebene Gattin,

die 39 Jahre lang Freud und Leid mit ihm teilte. Als seine tief
erschütterte Gesundheit ihn nötigte im Jahre 1874 von seiner
Oberlehrerstelle zurückzutreten, wie dankbar zeigten sich da die städtischen
Behörden in verschiedener Weise.

Und wie jugendfrisch wirkte unser lieber Heimgegangener, der
sich bei aller Leibesschwachheit noch nicht Ruhe gönnen wollte, im
Kirchgemeinde-Rat und im Sittengericht, in der Armen- und Steuer-
Kommission der Stadt, im protestantisch-kirchlichen Hülfsverein, in der
Waisenbehörde der Zunft zu Pfistern, die ihn 1851 aufgenommen hatte,
in der Direktion der Steinhölzlianstalt, der neuen Mädchenschule, des
Greisenasyls und in der Mattenschul-Kommission.

Mit väterlicher Liebe, ruhiger Klarheit und Einsicht führte und
leitete er die Schule und als wahrer Christ wollte er nicht nur
unterrichten, sondern auch christlich erziehen, und eine grosse Zahl von
Briefen früherer Schülerinnen, in den verschiedensten Anliegen
geschrieben, beweisen, dass sie bei ihm allezeit ein warmes väterliches
Herz und einen wohlüberlegten weisen Bat fanden.

In seinen Beamtungen amtete er mit stiller anspruchsloser Treue
bis in's Kleinste. Ausserste Bescheidenheit, die so gerne andere
voranstellte, strenge Gewissenhaftigkeit, genaueste Pünktlichkeit, grosse
Friedfertigkeit, Besonnenheit, Edelmut, Strenge gegen sich,. Milde
gegen andere waren die hervorragenden Züge seines Charakters.

Er war ein treuer Sohn, der seine armen Eltern reichlich
unterstützte und ihnen auf ihrem Sterbebette die Augen zudrückte. Er war
ein Freund und Kollege rein wie Gold, auf den man sich in allen
Lagen verlassen konnte. Wir verlieren an ihm einen weisen,
väterlichen Berater.

Röthlisberger war ein strebsamer Lehrer, keine Gelegenheit zu
weiterer Ausbildung versäumte er. Er besuchte den Hofwyler und
den städtischen Wiederholungskurs in den Jahren 1832 und 1833 und
beteiligte sich später noch an 3 Wiederholungskursen.

Ruhe, Wärme, eine ungeheuehelte, ernste Freundlichkeit,
Wachsamkeit, Pünktlichkeit, Konsequenz und Gerechtigkeitssinn zeichneten
ihn in seinem Unterricht aus, Aufwallungen des Zornes lagen ihm
fern. Bei all seiner Bedachtsamkeit, Langsamkeit und Sparsamkeit
in Worten war sein Unterricht nie trocken und langweilig. Jeder
Zoll an ihm ein Lehrer.

Zusammengefasst ist das Wirken unseres Freundes ein
segenreiches und hat sich das Wort an ihm bewährt: „Ein treuer Mann
wird viel gesegnet", oder nach Paulus: „Man fordert nicht mehr von
den Haushaltem, denn dass sie treu erfunden werden. Ja treu bist
du gewesen zu aller Zeit, in allen Verhältnissen und in allen Dingen,
lieber Freund! Gott lohne dein edles Streben und Wirken mit
Frieden und Wonne! Und nun lebe wohl, ruhe sanft, ruhe im
Frieden! X.

Scliulnaclirichteii.
Schweiz. Vorletzten Samstag und Sonntag hat in

Thun unter dem Vorsitz des" Herrn Oberst Rudolf die
Kommission (Niggeler, Dr. Schenk und Sekundarlehrer
Egg) für Vorberatung der Vorlagen betreffs
Durchführung des militärturnerischen Vorunterrichtes für die
männliche Jugend vom 15. bis 20. Altersjahr Sitzung
gehalten. Es wurde eine Verordnung beraten, welche
mit nächstem Frühling in Kraft treten soll, ebenso ein
Regulativ für die Inspektion des Turnunterrichts in den
Lehrer-Seminarien festgestellt.

Die Frage, ob für die Lehrer nicht blosse Turnkurse
statt eines förmlichen Militärunterrichtes oder doch statt
der Wiederholungskurse genügen könnten, wurde mit
Rücksicht auf den Wortlaut der Militärorganisation
verneint, ebenso die andere Frage, ob nicht die besondern
Lehrer-Rekrutenschulen überflüssig seien. Es gibt noch
zahlreiche Lehramtszöglinge in der Schweiz, welche keinen
genügenden Turnunterricht erhalten.

Auch der am schweizerischen Lehrertag in Frauenfeld

aufgestellte Satz, es möchte zu empfehlen sein, den
Lehrer nach abgetanem Rekrutenkurs blos noch gelegent¬

liche Wiederholungskurse durchmachen zu lassen, ihn
also von einer weitern militärischen Beförderung aus-
zuschliessen, fand eine eingehende Besprechung, aber
noch keine definitive Beantwortung, doch scheint die
Konferenz gegen diese Ansicht sich aussprechen zu wollen
und wir könnten dieser Ansicht nur zustimmen. Endlich
wurde beschlossen, dem eidgenössischen Militärdepartement
zu empfehlen, auch das eidgenössische Schwingfest mit
einer Ehrengabe, ähnlich wie das Schützenfest, also nicht
in Baar, zu bedenken.

Bern. Der in Hr. 9 dieses Blattes eingehend mitgeteilte

Rekurs in Betreff der Ausführung des Art. 27
der Bundesverfassung mit Rücksicht auf einen Spezialfall
im Kanton Bern ist jüngsthin vom hohen Bundesrat in
abweisendem Sinne behandelt worden. Der Entscheid, über
welchen natürlich noch an die Bundesversammlung
gewachsen werden kann, lautet wie folgt:

„In Sachen des N. N., Namens Z. in E., gegen die
Regierung des Kantons Bern betreffend Nichtbeachtung
der Vorschriften des Art. 27 (Schulartikel) der
Bundesverfassung, nach Einsicht der Akten, woraus sich folgendes
ergibt :

1. Der öffentlichen Primarschule in E. steht der im
Jahr 1850 als Lehrer patentirte S. vor, der, wie der
Rekurrent behauptet, in hohem Masse übelhörig sei, dieses
Gebrechen sei kein vorübergehendes, sondern ein bleibendes,
so dass der genannte Lehrer einen genügenden Primar-
unterricht im Sinne der diesfalls durch den Art. 27 der
Bundesverfsssung aufgestellten Forderungen zu erteilen
nicht im Stande sei.

2. Hierauf gestützt stellt der Rekurrent das Begehren,
es wolle der Bundesrat die geeigneten Verfügungen treffen,
wodurch in der namhaft gemachten Schule ein genügender
Primarunterricht ermöglicht werde. Um dies erreichen
zu können, erklärt er gleichzeitig als nötig, dass durch
die Gesetzgebung des Kantons Bern die Bestätigung aller
Lehrerwahlen dem Regierungsrate vorbehalten und in
ausreichenderer Weise, als dies bis jetzt der Fall gewesen,
für die Pensionirung dienstuntauglich gewordener Lehrer
gesorgt werden sollte.

3. Die Regierung von Bern, welcher dieser Rekurs
zur Vernehmlassung zugestellt worden, bestreitet, dass
die Übelhörigkeit des Lehrers S. eine solche sei, dass
dadurch dessen Unterrichtserteilung gestört erscheine,
und ist grundsätzlich der Ansicht, dass der Kanton Bern
durch Anpassung seiner Schulgesetzgebung an die
Forderungen des Art. 27 der Bundesverfassung und seine Sorge
dafür, dass diese Gesetzgebung überall zur Geltung komme,
den Anforderungen des Bundes Genüge leiste, aus welchen
Gründen sie beantragt, es wolle der erhobene Rekurs
als formell und materiell unbegründet abgewiesen werden.

4. Durch sein Departement des Innern hat der Bundesrat

über die Leistungen der Primarschule zu E. und
ihres Lehrers noch weitere, selbständige Erkundigungen
eingezogen und es hat demselben überdies der Lehrer S.
selbst aus freien Stücken eine auf den angehobenen Rekurs
bezügliche Vernehmlassung eingereicht.

In Erwägung :

1. Aus den angeordneten Erhebungen ergibt sich,
dass die Leistungen der Schule E. dermalen unter den
Forderungen des bernischen Minimal-Unterrichtsplanes
stehen, somit als wirklich ungenügende betrachtet werden
müssen und dass eine wesentliche Ursache dieses Standes
der Schule in der Übelhörigkeit des Lehrers S. liegt.

Laut § 55 des bernischen Schulgesetzes vom 11. Mai
1870 ist der Regierungsrat befugt, Primarlehrer, welche
iufolge der Abnahme ihrer physischen oder geistigen
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Kräfte nicht mehr zu genügen im Stande sind, noch 30-
jährigem Dienste an öffentlichen Primarschulen des Kantons,
in besondern Notfallen schon vorher, mit oder ohne ihr
Ansuchen mit einem Leibgeding in Ruhestand zu
versetzen. Für diese Leibgedinge ist im gleichen Gesetz
ein jährlicher Kredit von Fr. 24,000 ausgesetzt, der durch
das Budget auf Fr. 36,000 erhöht wurde.

3. Aus einer Yergleichung der Kantone in betreff
des Alters und der Dienstzeit ihres Lehrerpersonals ergibt
sich für das Lehrerpersonal der ganzen Schweiz ein
mittleres Alter von 34 und ein mittleres Dienstalter von
14 Jahren. Das Lehrerpersonal von Bern hat ein
durchschnittliches Alter von 34 und ein durchschnittliches
Dienstalter von 15 Jahren. Es geht hieraus hervor, dass
die Einrichtungen des Kantons Bern eine Ersetzung der
invalid gewordenen Kräfte im Lehrerstande im allgemeinen
ermöglichen und im Durchschnitt auch erreichen.

4. Der gegenwärtige mangelhafte Zustand der Schule
in E. darf deshalb als ein vorübergehender betrachtet
werden und dies um so mehr, als der Begierungsrat des
Kantons Bern dem Grossen Bate bereits eine weitere
Erhöhung des für rechtzeitige Ersetzung invalid gewordener

Kräfte vorhandenen Kredits beantragt. Dass nicht
in jedem einzelnen Falle, wo eine Schule durch beginnende

körperliehe Gebrechlichkeit des Lehrers in ihren
Leistungen herabgedrückt wird, sofort Abhülfe getroffen
werden kann, ist begreiflich und es muss dem Ermessen
der kompetenten kantonalen Behörden überlassen bleiben,
zu entscheiden, wo jeweilen die Abhülfe am nötigsten ist,

beschlossen:
Es sei der Beschwerde des Hrn. Z. in E. keine

weitere Folge zu gehen.

Gedrängt durch unsre Notiz in Nr. 22 haben endlich nach 5
Wochen die „Blätter für die christliche Schule" die „Erklärung"
ihrer 4 Mitarbeiter betreffe Schwarzenburg aufgenommen. Das war
allerdings eine bittere Pille! Indem die „Blätter" dieselbe mühsam
verschlucken, ergiessen sie zugleich die volle Schale ihres ohnmächtigen

Zorns über das „Berner Schulblatt". Wir treten auf diese „Bedeweise

der Gassenjungen" nicht ein. Wenn aber die „Blätter" entrüstet
fragen: „Worauf stützt das „Schulblatt" sein Urteil über die 4 Lehrer ?"
so antworten wir: auf die „Erklärung" der 4 Lehrer selbst, in welcher
es heisst, dass die in ihrem „Referat geschilderten Zustände betreffend
das Spielen und Branntweintrinken in der Hanshaltung der
Wirklichkeit nicht entsprechen" und in welcher sie zur „Ehrenrettung
für das Amt Schwarzenburg" genanntem Amtsbezirk „in Betreff der
oben genannten übertriebenen Schilderungen volle Satisfaktion" erteilen.
Das genügt doch wohl. Hätten übrigens die „Blätter" von der Berichtigung

rechtzeitig und von sich aus Notiz genommen, wir würden kein
Wort in Sachen verloren haben. So aber schien es nicht unnötig,
die „Christi. Blätter" an eine elementare Pflicht der Journalistik zu
erinnern und es freut uns, dass die „Blätter" den Wink verstanden
haben.

Amtliches.
»j

Der Regierungsrat hat in seiner "Sitzung vom 16. Juni folgende
Leibgedinge an Primarlehrer bewilligt :

1) Hrn. Ed. Haussener, gew. Lehrer in Büetigen, mit 40
Dienstjahren, Fr. 360, vom 1. April 1883 an. 2) Hrn. Daniel Hänni, gew.
Lehrer in Ziegelried, mit 4672 Dienstjahren, Er. 360, vom 1. April
1883 an. 3) Hrn. K. A. Müller, gew. Lehrer in Diessbach b./B., mit
46V« Dienstjahren, Fr. 360, vom 1. Juli 1883 an. 4) An Frau Julie
Lüthardt-Zaugg, gew. Lehrerin in Bern, mit 40 Dienstjahren, -Fr. 360,
vom 1. Juli 1883 an. 5) Hrn. Jak. Schläfli, Lehrer in Gehristein,
mit 54 Dienstjahren, Fr. 360, vom 1. Oktober 1883 an. 6) Hrn. Jak.
Tritten, Lehrer in Häusern bei St. Stephan, mit 49 Dienstjahren, Fr.
360, vom 1. Oktober 1883 an. 7) Hrn. Ramseyer, Lehrer an der Egg,
Röthenbach, mit 46 Dienstjahren, Fr. 360, vom 1. Oktober 1883 an.
8) Hrn. Xavier Frund in Courchapoix, mit 44 Dienstjahren, Fr. 360,
vom 1. Oktober 1883 an. 9) Hrn. Fr. Grossenbacher, Lehrer in Stutz
j,ei Thurnen, mit 42 Dienstjahren, Fr. 360, vom 1. Oktober 1883 an.

10) Hrn. Daniel, Bräuchi, Lehrer in Diemerswyl, mit 40 Dienstjahren,
Fr. 360, vom 1. Oktober 1883 an. 11) Hrn. Joh. v. Bergen, Lehrer
in Innertkirchen, mit 50 Dienstjahren, Fr. 360, vom 1. Oktober 1883
an. 12) Joh. Schläfli, Lehrer in Biembach, mit 47 Dienstjahren, Ft.
360, vom. Oktober 1883 an. 13) Ulrich Habegger, Lehrer der gem.
Oberschule Rüschegg, mit 38 Dienstjahren, Fr. 340, vom 1. Oktober
1883 an. 14) Hrn. Bend, Matthys, Lehrer in Magglingen, mit 32
Dienstjahren, Fr. 280, vom 1. Oktober 1883 an. 15) Hr. Eonrad
Born in Pleigne mit 43 Dienstjahren wird wieder in sein früheres
Leibgeding von Fr. 60 eingesetzt und zwar vom 1. Juni 1883 an.

Die Rechnungen der nachgenannten unter der Verwaltung der
Erziehungsdirektion stehenden Spezialfonds werden vom Regierungsrate
genehmigt:

1) Mushafenfonds mit einem Kapitalfonds von Ft.
2) Schulseckelfonds „ „ „ „
3) Kantonsschulfonds „ „ „ „
4) Zinsertrag des Linderlegates „ „
5) Hallerstiftung „ „ „
6) Hallersche Preismedaille „ „ „
7) Lazaruspreis „ „ „ „
8) Lückestipendium „ „ „ „

Total

802,855. 77
108,902. 55
59,790. 15

8,068. 80
8,166. 90
4,030. 80
2,981. 10
4,408. —

Fr. 999,204. 07.

Bekanntmachung.
Die Spezialkommission für Gruppe 30 (Unterrichtswesen) der

Schweiz. Landesausstellung in Zürich hat eine Wegleitung für
Schulen, welche die Ausstellung besuchen wollen, herausgegeben.
Diese Wegleitung nebst Anmeldcbogen kann bei unterzeichneter
Direktion bezogen werden. Wir empfehlen den Kommissionen und
der Lehrerschaft solcher Schulen unseres Kantons, welche die
Landesausstellung zu besuchen gedenken, in ihrem eigenen Interesse dringendst,
sich rechtzeitig diese zwei Schriftstücke zu verschaffen.

Bern, 6. Juni 1883.
(1) Die Erziehnngxdirektion.

Infolge Demission ist die Lehrerstelle an der Sek.-Schule auf
1. Okt. nächsthin neu zu besetzen und wird hiemit ausgeschrieben.
Lehrfächer: Religion, Deutsch, Geschichte, Gesang, Turnen, Schreiben und
Naturgeschichte. Fächeraustausch vorbehalten. Besoldung: 1900 Fr.
Anmeldungen sind bis 1. Juli dem Präsidenten der Sek. - Schulkommission,

Herrn Pfarrer Güder in Wynigen, einzureichen.
Die Sek. - Schulkonmission.

Lehrerbestätignngen.
defSchwende, gem. Schule, Haueter, Jakob, von Eriswyl

Neuligen, gem. Schule, Hess, Jakob, von Sumiswald „
Affoltern i./E., H. KJr^Schneeberger, Fried., von Ochlenberg „
Niederheunigen, Untersch., Dolder, geb. Soltermann, von Schangnau prov.
Bumbach, Unterschule, Dällenbach, Maria, von Oberthal def"
ARmendingen, gem. Schule, Bieri, Nikiaus, von Schangnau „
Hochstetten, Oberschule, Stalder, Wilhelm, von Rüegsau „

„ Unterschule, Witschi, Friedrich, von Bolligen
Sehüpbach, Mittelschule, Steiner, Fried., von Signau
Mutten, Unterschule, Schupbach, geb. Helbling, Maria, von Hasle
Bigenthai, Oberschule, Huggler, Melchior, von Hasleberg
Uetendorf, IV. KL, Oerli, Margaritha, von Matten

„ V. A KL, Pfister, geb. Engel, Elisa, "von Uetendorf
Hünibach, gem. Schule, Stähli, Jakob, von Brienz
Zweisimmen, Oberschule, Frick, Jakob, von Zweisimmen

„ obere Mittelkl., Mützenberg, Joh., von Zweisimmen

„ untere „ Gempeler, Magdalena, von Diemtigen
Bettelried, Oberschule, Klossner, Samuel, von Diemtigen

„ Unterschule, Sandmeier, Bertha, von Aarau
Därstetten, gem. Oberschule, Erb, Ludwig, von Röthenbach
Wimmis, Oberschule, Kammer, Christian, von Wimmis

„ obere MittelkL, Kammer, Johann, von Wimmis
Gümmenen, gem. Schule, Henzi, Gottlieb, von Meinisberg
Bergli, gem. Schule, Gehriger, Gottlieb, von Melchnau
Mühleberg, gem. Schule, Hofer, Christian, von Biglen
Ledi, Oberschule, Baumann, Sam., von Wyleroltigen
Buttenried, Oberschule, Küster, Rudolf, von Dieboldsau

„ Unterschule, Glaus, geb. Fürst, Rosina, von Guggisberg
Golzwyl, Unterschule, Borter, Anna, von Golzwyl
Ringgenberg, Oberschule, Burri, Ulrich, von Ringgenberg

„ Mittelschule. Egg, Peter, von Ringgenberg
Brienz, I. KL, Flück, Peter, von Brienz

„ n. „ Michel, Johann, von Brienz

„ V. A Kl., Baumann, Anna, von Grindelwald

„ V. B Kl., Kehrli, Maig., von Brienz

Verantwortliche Redaktion: £. Schenner, Sekundarlehrer in Thun, — Druck und Expedition: J. Schmidt, Laupenstrasse Nr. 12, in Bern


	

